
                                                      
 

Quelle:  Konzept „(Arbeitsmarkt-)Integration von Flüchtlingen im Odenwaldkreis“ , 

               II.10 – Kommunales Job-Center 

Zuweisung Asylbewerber 

zum Odenwaldkreis

Zuständigkeit Arbeitsintegration ab 

dem 4.Monat:

Agentur für Arbeit

Entscheidung 

durch BAMF über 

Asylantrag

Antragsberechtigt nach 

SGB II 

Zuständigkeit:  II.10

Sofortberatung 

Arbeitsmarktintegration

durch KJC, umgehend nach 

Antragstellung

POSITIV:

Aufenthaltserlaubnis, 

Arbeitserlaubnis wird 

erteilt

NEGATIV:      

Duldung, Aussetzung der 

Abschiebung

Antragstellung SGB II 

nach üblichem 

Verfahren

Zuständigkeit 

Leistungsgewährung:

II.10 – Leistungsbereich KJC

Verfahren Rechtskreiswechsel            

Asyl -> SGB II, 

Siehe Handbuch SGB II

Zuständigkeit 

Arbeitsmarktintegration:

II.10 – Eingliederungsbereich, in 

Kooperation mit der InA gGmbH

Verfahren Rechtskreiswechsel            

Asyl -> SGB II, 

Siehe Handbuch SGB II

Zeichenblatt 1

(Arbeitsmarkt-)Integration von Flüchtlingen im Odenwaldkreis

Stand: 06.01.2016

Anforderung Vermittlungsrelevanter 

Unterlagen von Asylstelle und BA

Arbeitsmarktferne(re), noch  

nicht vermittelbsare 

Flüchtlinge:

Zuweisung zu MInA 

Projekt 

Beschäftigungsförderung für 

Flüchtlinge bei der InA gGmbH

Siehe gesondertes Diagramm

Ziel: Arbeitsmarktintegration 

und Beendigung 

Leistungsbezug

Arbeitsmarktnahe und 

vermittelbare Flüchtlinge:

Vermittlungscoachs des KJC

und/oder AGPS

sind für die weitere 

Arbeitsmarktintegration 

zuständig

Ziel: Arbeitsmarktintegration 

und Beendigung 

Leistungsbezug

Flüchtlinge, die sich nach 

Rechtskreiswechsel noch in 

Maßnahmen der BA 

befinden:

Fortführung/Abschluss der 

begonnen Maßnahmen im 

Rahmen des SGB II

Ziel: Arbeitsmarktintegration 

und Beendigung 

Leistungsbezug

Zuständigkeit Leistungs-

gewährung:

II.20 Asylstelle

Profiling Arbeitsmarktbüro

Anerkennungsberatung

Informationsreihe „Arbeitsmarkt 

und Arbeitssuche“

Sprachförderung Deutsch / 

Einstiegskurse

Vermittlung in Arbeit / Ausbildung

Informationsveranstaltung für 

Besucher der Deutsch 

Einstiegskurse

Durchführung von Maßnahmen 

zur Aktivierung und Eingliederung 

i.R.d. SGB III

Leistungen der BA im Rahmen der (Arbeitsmarkt-)Integration von 

Flüchtlingen:
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Sprachförderung

- Zuweisung zu 

Integrationskursen BAMF

- Zuweisung zu individuell

passgenauer 

Sprachförderung

- Zuweisung zur BA

- Sprachförderung

=> Zuweisung zu 

Integrationskursen BAMF

=> Vermittlung ehrenamtl. 

Sprachkurse

- Gemeinnützige Arbeit

Leistungen Asylstelle 

zur 

Arbeitsmarktintegration:

 


